
Landesgesetzblatt
für TirolSTÜCK 2 / JAHRGANG 2003 HERAUSGEGEBEN UND VERSENDET AM 7. JÄNNER 2003

2. Gesetz vom 6. November 2002, mit dem das Gemeindebeamtengesetz 1970 und das Gemeindebeamten-Kranken-
und Unfallfürsorgegesetz 1998 geändert werden

2. Gesetz vom 6. November 2002, mit dem das Gemeindebeamtengesetz 1970 und das Gemeinde-
beamten-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz geändert werden

Der Landtag hat beschlossen:

Artikel I
Das Gemeindebeamtengesetz 1970, LGBl. Nr. 9, zu-

letzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 55/2002, wird
wie folgt geändert:

1. Im § 8 wird folgender Satz angefügt:
„Ein Dekret, mit dem entgegen diesen Bestimmun-

gen eine Anstellung erfolgt ist, leidet an einem mit Nich-
tigkeit bedrohten Fehler.“

2. Im Abs. 4 des § 9 werden im ersten Satz die Worte
„eines Dienststrafverfahrens“ durch die Worte „eines
Disziplinarverfahrens“ und im zweiten Satz das Wort
„Dienststrafverfahren“ durch das Wort „Disziplinarver-
fahren“ ersetzt.

3. Der Abs. 1 des § 10 hat zu lauten:
„(1) Das Dienstverhältnis beginnt mit dem auf die

Zustellung des Ernennungsdekretes folgenden Monats-
ersten oder dem darin festgesetzten späteren Monats-
ersten. Erfolgt die Zustellung an einem Monatsersten,
so beginnt das Dienstverhältnis frühestens mit diesem
Tag. Wird der Dienst nicht binnen einem Monat ange-
treten, so tritt das Dekret rückwirkend außer Kraft. Ein
Dekret, mit dem rückwirkend eine Ernennung erfolgt
ist, leidet an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler.“

4. Der bisherige Wortlaut des § 11 erhält die Absatz-
bezeichnung „(1)“.

5. Im § 11 wird folgende Bestimmung als Abs. 2 an-
gefügt:

„(2) § 10 Abs. 1 gilt sinngemäß für die sonstigen Er-
nennungen.“

6. § 13 hat zu lauten:
„§ 13

Personalakt
(1) Über jeden Beamten ist ein Personalakt zu füh-

ren, der alle die Person und das Dienstverhältnis des

Beamten betreffenden Urkunden und rechtlich bedeut-
samen Schriftstücke zu enthalten hat.

(2) Der Beamte hat das Recht, in den Personalakt Ein-
sicht zu nehmen und von den darin enthaltenen Schrift-
stücken Abschriften (Kopien) herzustellen. Von der Ein-
sichtnahme sind Aktenbestandteile ausgenommen, inso-
weit deren Einsichtnahme eine Schädigung berechtigter
Interessen einer Partei oder dritter Personen oder eine
Gefährdung der Aufgaben der Behörde herbeiführen
oder den Zweck des Verfahrens beeinträchtigen würde.“

7. Die Abs. 4 und 5 des § 14 werden aufgehoben.
8. Im Abs. 6 des § 15 wird die Wortfolge „und – falls

sich die Gesamtbeurteilung nicht geändert hat – gegen
ihn das Dienststrafverfahren einzuleiten“ aufgehoben. 

9. Im Abs. 7 des § 15 werden das Wort „Dienststraf-
verfahren“ durch das Wort „Disziplinarverfahren“ und
die Worte „des Dienststrafverfahrens“ durch die Worte
„des Disziplinarverfahrens“ ersetzt.

10. Im Abs. 4 des § 24g wird das Zitat „zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 30/2002“ durch das
Zitat „zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 122/
2002“ ersetzt. 

11. § 25 hat zu lauten:
„§ 25

Abwesenheit vom Dienst

(1) Der Beamte, der vom Dienst abwesend ist, ohne
vom Dienst befreit oder enthoben zu sein, hat den
Grund seiner Abwesenheit unverzüglich seinem Vorge-
setzten zu melden und seine Abwesenheit zu rechtfer-
tigen.

(2) Ist der Beamte durch Krankheit, Unfall oder Ge-
brechen an der Ausübung seines Dienstes verhindert, so
hat er seinem Vorgesetzten eine ärztliche Bescheinigung
über den Beginn der Krankheit und nach Möglichkeit
über die voraussichtliche Dauer der Dienstverhinderung
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vorzulegen, wenn er dem Dienst länger als drei Ar-
beitstage fernbleibt oder der Vorgesetzte oder der Lei-
ter der Dienststelle es verlangt. Kommt der Beamte die-
ser Verpflichtung nicht nach, entzieht er sich einer zu-
mutbaren Krankenbehandlung oder verweigert er die
zumutbare Mitwirkung an einer ärztlichen Untersu-
chung, so gilt die Abwesenheit vom Dienst nicht als ge-
rechtfertigt.“

12. Nach § 25 wird folgende Bestimmung als § 25a
eingefügt:

„§ 25a
Ärztliche Untersuchung

(1) Bestehen berechtigte Zweifel an der für die Er-
füllung der dienstlichen Aufgaben erforderlichen kör-
perlichen oder geistigen Eignung des Beamten, so hat
sich dieser auf Anordnung der Dienstbehörde einer ärzt-
lichen Untersuchung zu unterziehen.

(2) Der infolge Krankheit, Unfalls oder Gebrechens
vom Dienst abwesende Beamte hat sich auf Anordnung
der Dienstbehörde einer ärztlichen Untersuchung zur
Prüfung seines Gesundheitszustandes zu unterziehen.
Wenn es zur zuverlässigen Beurteilung erforderlich ist,
sind Fachärzte heranzuziehen. Eine Anordnung im
Sinne des ersten Satzes ist spätestens drei Monate nach
Beginn der Abwesenheit vom Dienst und sodann in
Abständen von längstens drei Monaten zu erteilen.“

13. § 26 hat zu lauten:
„§ 26

Meldepflichten

(1) Wird dem Beamten in Ausübung seines Dienstes
der begründete Verdacht einer von Amts wegen zu ver-
folgenden gerichtlich strafbaren Handlung bekannt, die
den Wirkungsbereich der Dienststelle betrifft, der er
angehört, so hat er dies unverzüglich dem Leiter der
Dienststelle zu melden.

(2) Keine Pflicht zur Meldung nach Abs. 1 besteht,
wenn die Meldung eine amtliche Tätigkeit beeinträchti-
gen würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen Ver-
trauensverhältnisses bedarf.

(3) Der Leiter der Dienststelle kann aus
a) in der Person, auf die sich die amtliche Tätigkeit

bezieht, oder
b) in der amtlichen Tätigkeit selbst

gelegenen Gründen abweichend vom Abs. 2 eine Mel-
depflicht verfügen.

(4) Ist eine Dienstverhinderung des Beamten ganz
oder teilweise auf das Einwirken Dritter zurückzufüh-
ren, so hat der Beamte dies unverzüglich seiner Dienst-
behörde zu melden. Auf Verlangen der Dienstbehörde

hat er sämtliche für die Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen erforderliche Daten und Beweismittel bekannt
zu geben.

(5) Soweit nicht in anderen Rechtsvorschriften wei-
tere Meldepflichten festgelegt sind, hat der Beamte sei-
ner Dienstbehörde zu melden:

a) jede Namensänderung,
b) jede Standesänderung,
c) jede Änderung seiner Staatsbürgerschaft oder

Staatsangehörigkeit(en),
d) die Änderung des Wohnsitzes,
e) den Verlust einer für die Ausübung des Dienstes

erforderlichen behördlichen Berechtigung oder Befähi-
gung, der Dienstkleidung, des Dienstabzeichens, des
Dienstausweises, der Dienstkarte und sonstiger Sach-
behelfe,

f) den Besitz eines Bescheides nach § 14 Abs. 1 oder 2
des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 60/2001.“

14. Nach § 28 wird folgende Bestimmung als § 28a
eingefügt:

„§ 28a
Pflichten des Beamten des Ruhestandes

(1) Die in den §§ 20 und 26 Abs. 5 lit. a bis d genannten
Pflichten obliegen auch dem Beamten des Ruhestandes.

(2) Hat der Beamte des Ruhestandes seinen 738. Le-
bensmonat noch nicht vollendet, so findet § 23 auf ihn
Anwendung.“

15. Im Abs. 1 des § 29 wird die lit. b aufgehoben. Im
Abs. 1 des § 29 erhalten die bisherigen lit. c, d und e die
Buchstabenbezeichnungen „b“, „c“ und „d“.

16. Im Abs. 2 des § 30 werden das Zitat „nach § 2 lit. d
Z. 1 sublit. dd des Landesbeamtengesetzes 1998“ durch
das Zitat „nach § 2 lit. d Z. 1 sublit. kk des Landesbeam-
tengesetzes 1998“ und das Zitat „nach § 2 lit. d Z. 1 sub-
lit. ee des Landesbeamtengesetzes 1998“ durch das Zi-
tat „nach § 2 lit. d Z. 1 sublit. ll des Landesbeamtenge-
setzes 1998“ ersetzt.

17. § 31 wird aufgehoben.
18. Im Abs. 1 des § 34a hat die lit. b zu lauten:
„b) für den Beamten der Allgemeinen Verwaltung der

Dienstklasse VIII sowie für den Beamten einer anderen
Besoldungsgruppe, dessen Gehalt zuzüglich der ruhe-
genussfähigen Zulagen um höchsten 1,8 Euro unter dem
Gehalt des vergleichbaren Beamten der Allgemeinen
Verwaltung liegt.“

19. Im Abs. 1 des § 34a wird die lit. c aufgehoben.
20. Der Abs. 3 des § 34a hat zu lauten:
„(3) Fallen in ein Kalenderjahr Zeiten eines Karenz-

urlaubes, einer Außerdienststellung, einer Familienhos-
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pizfreistellung oder einer ungerechtfertigten Abwesen-
heit vom Dienst, so gebührt ein Erholungsurlaub, so-
weit er noch nicht verbraucht worden ist, in dem Aus-
maß, das dem um die Dauer dieser Zeiten verkürzten
Kalenderjahr entspricht.“

21. Im Abs. 1 des § 34h hat die Z. 3 zu lauten:
„3. Besitz eines Bescheides nach § 14 Abs. 1 oder 2

des Behinderteneinstellungsgesetzes.“
22. Im Abs. 1 des § 36c wird im ersten Satz das Zitat

„zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 20/
2002“ durch das Zitat „zuletzt geändert durch das Ge-
setz BGBl. I Nr. 106/2002“ ersetzt. 

23. Nach § 36c wird folgende Bestimmung als § 36d
eingefügt:

„§ 36d
Familienhospizfreistellung

(1) Dem Beamten ist auf sein Ansuchen die zum
Zweck der Sterbebegleitung von nahen Angehörigen im
Sinne des § 34i Abs. 2, von Schwiegereltern und Schwie-
gerkindern für einen bestimmten, drei Monate nicht
übersteigenden Zeitraum erforderliche

a) Dienstplanerleichterung (z. B. Diensttausch, Ein-
arbeitung),

b) Herabsetzung der regelmäßigen Wochendienst-
zeit in dem von ihm beantragten prozentuellen Ausmaß
unter anteiliger Kürzung seiner Bezüge oder

c) gänzliche Dienstfreistellung gegen Entfall der Be-
züge
zu gewähren. Dienstplanerleichterungen dürfen nicht
zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Dienstbetrie-
bes führen. Auf die Herabsetzung der regelmäßigen
Wochendienstzeit sind die §§ 24l und 24m Abs. 1 und 2
anzuwenden. Dem Beamten ist auf sein Ansuchen eine
Verlängerung der Maßnahme zu gewähren, wobei die
Gesamtdauer der Maßnahmen pro Anlassfall sechs Mo-
nate nicht überschreiten darf.

(2) Der Beamte hat sowohl den Grund für die Maß-
nahme und deren Verlängerung als auch das Angehöri-
genverhältnis glaubhaft zu machen. Auf Verlangen der
Dienstbehörde ist eine schriftliche Bescheinigung über
das Angehörigenverhältnis vorzulegen.

(3) Die Dienstbehörde hat über die vom Beamten be-
antragte Maßnahme innerhalb von fünf Arbeitstagen,
über die Verlängerung innerhalb von zehn Arbeitstagen,
ab Einlangen des Ansuchens zu entscheiden.

(4) Die Abs. 1, 2 und 3 sind auch bei der Betreuung
von im gemeinsamen Haushalt lebenden schwerst er-
krankten Kindern (Wahl- oder Pflegekindern) des Be-
amten anzuwenden.

(5) Hinsichtlich der Kürzung und des Entfalls der
Bezüge sowie des Pensionsbeitrages bei Familienhospiz-
freistellung gelten die gesetzlichen Vorschriften für Lan-
desbeamte sinngemäß.“

24. Die Überschrift des 5. Abschnittes hat zu lauten:
„Übertritt und Versetzung in den Ruhestand; 

Auflösung des Dienstverhältnisses“

25. Die §§ 43, 44 und 45 haben zu lauten:

„§ 43
Übertritt in den Ruhestand

Der Beamte tritt mit dem Ablauf des Jahres, in dem
er das 65. Lebensjahr vollendet, in den Ruhestand.

§ 44
Versetzung in den Ruhestand 

wegen Dienstunfähigkeit

(1) Der Beamte ist von Amts wegen oder auf seinen
Antrag in den Ruhestand zu versetzen, wenn er dauernd
dienstunfähig ist.

(2) Der Beamte ist dienstunfähig, wenn er infolge sei-
ner körperlichen oder geistigen Verfassung seine dienst-
lichen Aufgaben nicht erfüllen und ihm kein mindestens
gleichwertiger Arbeitsplatz zugewiesen werden kann,
dessen Aufgaben er nach seiner körperlichen und geis-
tigen Verfassung zu erfüllen imstande ist, und der ihm mit
Rücksicht auf seine persönlichen, familiären und sozialen
Verhältnisse billigerweise zugemutet werden kann.

(3) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit dem
Ablauf des Monats, in dem der Bescheid rechtskräftig
wird, oder mit dem Ablauf des darin festgesetzten spä-
teren Monatsletzten wirksam. Vor der Erlassung des Be-
scheides ist ein Gutachten des vom Gemeindeverband
für das Pensionsrecht der Tiroler Gemeindebeamten be-
stimmten Arztes einzuholen. Die Kosten für das Gut-
achten sind von diesem Gemeindeverband zu tragen.
Vor der Erlassung des Bescheides ist dieser Gemeinde-
verband zu hören.

(4) Solange über eine zulässige und rechtzeitige Be-
rufung oder Vorstellung gegen eine Versetzung in den
Ruhestand nicht entschieden ist, gilt der Beamte als be-
urlaubt.

(5) Eine Versetzung in den Ruhestand nach den Abs. 1
und 2 ist während einer (vorläufigen) Suspendierung
nicht zulässig.

§ 45
Versetzung in den Ruhestand 

durch Erklärung

(1) Der Beamte kann durch schriftliche Erklärung,
aus dem Dienststand ausscheiden zu wollen, seine Ver-
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setzung in den Ruhestand frühestens mit dem Ablauf
des Monats bewirken, in dem er seinen 738. Lebensmo-
nat vollendet.

(2) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit dem
Ablauf des Monats wirksam, den der Beamte bestimmt,
frühestens jedoch mit dem Ablauf des Monats, der der
Abgabe der Erklärung folgt. Hat der Beamte keinen oder
einen früheren Zeitpunkt bestimmt, so wird die Verset-
zung in den Ruhestand ebenfalls mit dem Ablauf des
Monats wirksam, der der Abgabe der Erklärung folgt.

(3) Während einer (vorläufigen) Suspendierung kann
eine Erklärung nach Abs. 1 nicht wirksam werden. In
diesem Fall wird die Erklärung frühestens mit dem
Ablauf des Monats wirksam, in dem die (vorläufige) Sus-
pendierung geendet hat.

(4) Die Erklärung nach Abs. 1 kann schon ein Jahr
vor Vollendung des 738. Lebensmonats abgegeben wer-
den. Der Beamte kann sie bis spätestens drei Monate vor
ihrem Wirksamwerden widerrufen. Ein späterer Wider-
ruf wird nur wirksam, wenn die Dienstbehörde aus-
drücklich zugestimmt hat. Während einer (vorläufigen)
Suspendierung kann jedoch der Beamte die Erklärung
nach Abs. 1 jederzeit widerrufen.“

26. Nach § 45 werden folgende Bestimmungen als
§§ 45a und 45b eingefügt:

„§ 45a
Versetzung in den Ruhestand 

von Amts wegen

(1) Der Beamte kann von Amts wegen in den Ruhe-
stand versetzt werden, wenn

a) er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung
in den Ruhestand seinen 738. Lebensmonat vollendet
hat und die für den Anspruch auf Ruhegenuss in Höhe
der Ruhegenussbemessungsgrundlage erforderliche
ruhegenussfähige Gesamtdienstzeit aufweist und

b) keine wichtigen dienstlichen Gründe gegen die
Versetzung in den Ruhestand sprechen.

(2) Die Versetzung in den Ruhestand wird mit dem
Ablauf des im Bescheid festgesetzten Monats wirksam.

(3) Während einer (vorläufigen) Suspendierung kann
eine Versetzung in den Ruhestand nach Abs. 1 nicht
wirksam werden. In diesem Fall wird die Versetzung in
den Ruhestand frühestens mit dem Ablauf des Monats
wirksam, in dem die (vorläufige) Suspendierung geen-
det hat.

§ 45b
Wiederaufnahme in den Dienststand

(1) Der Beamte des Ruhestandes kann aus dienst-
lichen Gründen durch Ernennung wieder in den Dienst-

stand aufgenommen werden, wenn er im Fall des § 44
Abs. 1 seine Dienstfähigkeit wieder erlangt hat. Ein An-
suchen des Beamten ist nicht erforderlich.

(2) Die Wiederaufnahme ist nur zulässig, wenn der
Beamte das 60. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und
es wahrscheinlich ist, dass er noch durch mindestens
fünf Jahre seine dienstlichen Aufgaben versehen kann.

(3) Der Beamte hat den Dienst spätestens zwei Wochen
nach Rechtskraft des Bescheides, mit dem die Wiederauf-
nahme in den Dienststand verfügt wird, anzutreten.“

27. Im Abs. 1 des § 46 hat die lit. b zu lauten:
„b) durch Austritt;“
28. Im Abs. 1 des § 46 wird in der lit. e das Zitat „zu-

letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 130/2001“
durch das Zitat „zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 134/2002“ ersetzt.

29. Im Abs. 1 des § 46 wird in der lit. f das Zitat „in
der Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 142/2000“ durch
das Zitat „zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 119/2002“ ersetzt. 

30. Im § 46 werden folgende Bestimmungen als Abs. 3
bis 8 angefügt:

„(3) Beim Beamten des Ruhestandes wird das Dienst-
verhältnis außerdem aufgelöst durch

a) Verhängung der Disziplinarstrafe des Verlustes
aller aus dem Dienstverhältnis fließenden Rechte und
Ansprüche,

b) Amtsverlust gemäß § 27 Abs. 1 des Strafgesetz-
buches; das Dienstverhältnis wird jedoch nicht aufge-
löst, wenn die Rechtsfolge der Verurteilung bedingt
nachgesehen wird, es sei denn, dass die Nachsicht wider-
rufen wird.

(4) Durch die Auflösung des Dienstverhältnisses er-
löschen, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist,
alle aus dem Dienstverhältnis sich ergebenden Anwart-
schaften, Rechte und Befugnisse des Beamten und sei-
ner Angehörigen. Ansprüche des Beamten, die sich auf
die Zeit vor der Auflösung des Dienstverhältnisses be-
ziehen, bleiben unberührt.

(5) Ein Beamter hat der Gemeinde im Fall der Auf-
lösung des Dienstverhältnisses nach Abs. 1 lit. b bis f
und Abs. 2 die Ausbildungskosten zu ersetzen, wenn die
Ausbildungskosten für die betreffende Verwendung am
Tag der Beendigung dieser Ausbildung das Sechsfache
des Gehaltes eines Beamten der Allgemeinen Verwal-
tung der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2, zuzüglich all-
fälliger Teuerungszulagen übersteigen. Der Ersatz der
Ausbildungskosten entfällt, wenn

a) das Dienstverhältnis mehr als fünf Jahre nach der
Beendigung der Ausbildung geendet hat,
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b) das Dienstverhältnis vom Dienstgeber aus einem
der im § 9 Abs. 3 lit. b und e angeführten Gründe ge-
kündigt worden ist.

(6) Bei der Ermittlung der Ausbildungskosten sind
a) die Kosten einer Grundausbildung oder ähnlichen

Ausbildung,
b) die Kosten, die der Gemeinde aus Anlass der Ver-

tretung des Beamten während der Ausbildung erwach-
sen sind, und

c) die dem Beamten während der Ausbildung zuge-
flossenen Bezüge, mit Ausnahme der durch die Teil-
nahme an der Ausbildung verursachten Reisegebühren,
nicht zu berücksichtigen.

(7) Die der Gemeinde nach den Abs. 5 und 6 zu er-
setzenden Ausbildungskosten sind von der Dienstbe-
hörde, die im Zeitpunkt des Ausscheidens des Beamten
aus dem Dienstverhältnis zuständig gewesen ist, mit Be-
scheid festzustellen. Der Anspruch auf Ersatz der Aus-
bildungskosten verjährt nach drei Jahren ab der Auflö-
sung des Dienstverhältnisses. Die §§ 13a Abs. 2 und 13b
Abs. 4 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 119/2002, sind
sinngemäß anzuwenden.

(8) Wird ein Vertragsbediensteter zum Beamten er-
nannt, so gelten die Abs. 5, 6 und 7 mit der Maßgabe,
dass die Zeit als Vertragsbediensteter wie eine im Beam-
tendienstverhältnis zugebrachte Zeit zu behandeln ist.“

31. § 47 hat zu lauten:
„§ 47

Austritt

(1) Der Beamte kann schriftlich seinen Austritt aus
dem Dienstverhältnis erklären.

(2) Die Austrittserklärung wird mit dem Ablauf des
Monats wirksam, den der Beamte bestimmt, frühestens
jedoch mit dem Ablauf des Monats, in dem sie abgege-
ben wurde. Hat der Beamte keinen oder einen früheren
Zeitpunkt der Wirksamkeit bestimmt, so wird die Aus-
trittserklärung ebenfalls mit dem Ablauf des Monats
wirksam, in dem sie abgegeben wurde.

(3) Der Beamte kann die Erklärung nach Abs. 1 bis
spätestens einen Monat vor ihrem Wirksamwerden
widerrufen. Ein späterer Widerruf wird nur wirksam,
wenn die Dienstbehörde ausdrücklich zugestimmt hat.“

32. § 48 wird aufgehoben.
33. § 49 hat zu lauten:

„§ 49
Entlassung

(1) Der Beamte, über den die Dienstbeurteilung zwei-
mal aufeinanderfolgend „nicht entsprechend“ gelautet

hat, ist mit Rechtskraft der zweiten Dienstbeurteilung
entlassen. Der Rechtskraft der Dienstbeurteilung ist die
Endgültigkeit des Beurteilungsergebnisses im Sinne des
§ 17 gleichzuhalten.

(2) Im Übrigen kann die Entlassung nur aufgrund
eines Disziplinarerkenntnisses erfolgen.“

34. Im Abs. 6 des § 50a wird in der Einleitung das
Zitat „zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 155/
2001“ aufgehoben.

35. Im Abs. 6 des § 50a werden die lit. a bis c durch
folgende lit. a bis d ersetzt:

„a) § 81 mit der Maßgabe, dass die Verwendungs-
gruppe W3 der Verwendungsgruppe E2c und die Ver-
wendungsgruppe W2 der Verwendungsgruppe E2b ent-
spricht, und überdies mit der Maßgabe, dass im Abs. 1
mit Wirksamkeit ab dem 1. Jänner 2003 das Wort „ruhe-
genussfähige“ entfällt,

b) die §§ 82 bis 83, 119 Einleitung und Z. 1, 121 Abs. 1
bis 4, 122, 140,

c) § 141 mit der Maßgabe, dass für Beamte der Verwen-
dungsgruppe W3 die besondere Dienstzulage 80,8 Euro
beträgt, und

d) § 142.“

36. Im Abs. 1 des § 52 wird im ersten Satz die Wort-
folge „in den zeitlichen oder dauernden Ruhestand“
durch die Wortfolge „in den Ruhestand“ ersetzt.

37. Im Abs. 2 des § 61 wird folgender Satz angefügt:
„Dies gilt nicht für die Dauer der Ersatzleistungen

nach Abs. 1 oder 3.“

38. Der Abs. 3 des § 61 hat zu lauten:
„(3) Für Beamte, die vor der Vollendung des 738. Le-

bensmonats in den Ruhestand versetzt worden sind, hat
die Gemeinde dem Gemeindeverband für fünf Jahre die
Hälfte und anschließend ein Viertel des Pensionsauf-
wandes, längstens jedoch bis zum Ablauf des Monats,
in dem der Beamte das 738. Lebensmonat vollendet, zu
ersetzen, sofern nicht ein Ersatz nach Abs. 1 zu leisten
ist.“

39. Der Abs. 4 des § 61 wird aufgehoben.

40. Im Abs. 3 des § 62 wird die Wortfolge „im Sinne
des Nebengebührenzulagengesetzes, BGBl. Nr. 485/1971,
zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 87/2001“
durch die Wortfolge „im Sinne des § 2 lit. g des Landes-
beamtengesetzes 1998“ ersetzt.

41. Im § 64 wird die Wortfolge „den Bestimmungen
dieses Gesetzes widersprechen“ durch die Wortfolge
„rechtswidrig sind“ ersetzt.
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42. Der 9. Abschnitt hat zu lauten:

„9. ABSCHNITT
Disziplinarrecht

1. U n t e r a b s c h n i t t
Allgemeine Bestimmungen

§ 66
Dienstpflichtverletzungen

Der Beamte, der schuldhaft seine Dienstpflichten
verletzt, ist nach diesem Abschnitt zur Verantwortung
zu ziehen.

§ 67
Disziplinarstrafen

(1) Disziplinarstrafen sind:
a) der Verweis,
b) die Geldbuße bis zur Höhe eines halben Monats-

bezuges unter Ausschluss der Kinderzulage,
c) die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf Monatsbe-

zügen unter Ausschluss der Kinderzulage,
d) die Entlassung.
(2) In den Fällen des Abs. 1 lit. b und c ist von dem

Monatsbezug auszugehen, der dem Beamten aufgrund
seiner besoldungsrechtlichen Stellung im Zeitpunkt der
Fällung des erstinstanzlichen Disziplinarerkenntnisses
beziehungsweise im Zeitpunkt der Verhängung der Dis-
ziplinarverfügung gebührt. Allfällige Kürzungen des
Monatsbezuges sind bei der Strafbemessung nicht zu
berücksichtigen.

§ 68
Strafbemessung

(1) Das Maß für die Höhe der Strafe ist die Schwere
der Dienstpflichtverletzung. Dabei ist jedoch darauf
Rücksicht zu nehmen, inwieweit die beabsichtigte Straf-
höhe erforderlich ist, um den Beamten von der Bege-
hung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzuhalten.
Die nach dem Strafgesetzbuch für die Strafbemessung
maßgebenden Gründe sind dem Sinne nach zu berück-
sichtigen; weiters ist auf die persönlichen Verhältnisse
und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Beamten
Bedacht zu nehmen.

(2) Hat der Beamte durch eine Tat oder durch meh-
rere selbstständige Taten mehrere Dienstpflichtverlet-
zungen begangen und wird über diese Dienstpflichtver-
letzungen gleichzeitig erkannt, so ist nur eine Strafe zu
verhängen, die nach der schwersten Dienstpflichtver-
letzung zu bemessen ist, wobei die weiteren Dienst-
pflichtverletzungen als Erschwerungsgrund zu werten
sind.

§ 69
Verjährung

(1) Der Beamte darf wegen einer Dienstpflichtver-
letzung nicht mehr bestraft werden, wenn gegen ihn
nicht 

a) innerhalb von sechs Monaten, gerechnet vom Zeit-
punkt, zu dem der Disziplinarbehörde die Dienst-
pflichtverletzung zur Kenntnis gelangt ist, oder

b) innerhalb von drei Jahren, gerechnet vom Zeit-
punkt der Beendigung der Dienstpflichtverletzung,
eine Disziplinarverfügung erlassen oder ein Diszipli-
narverfahren vor der Disziplinarkommission eingeleitet
wurde. Sind vom Bürgermeister vor der Einleitung des
Disziplinarverfahrens im Auftrag der Disziplinarkom-
mission notwendige Ermittlungen durchzuführen (§ 94
Abs. 1 zweiter Satz), so verlängert sich die Frist nach
lit. a um sechs Monate.

(2) Drei Jahre nach der an den beschuldigten Beam-
ten erfolgten Zustellung der Entscheidung, gegen ihn
ein Disziplinarverfahren durchzuführen, darf eine Dis-
ziplinarstrafe nicht mehr verhängt werden.

(3) Der Lauf der in den Abs. 1 und 2 genannten Fris-
ten wird, sofern der der Dienstpflichtverletzung zu-
grunde liegende Sachverhalt Gegenstand der Anzeige
oder eines der folgenden Verfahren ist, gehemmt:

a) für die Dauer eines Verfahrens vor dem Verfas-
sungs- oder Verwaltungsgerichtshof,

b) für die Dauer eines Verfahrens vor der Diszipli-
naroberkommission,

c) für die Dauer eines Verfahrens vor einem unab-
hängigen Verwaltungssenat über Beschwerden von Per-
sonen, die behaupten, durch die Ausübung unmittelba-
rer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsge-
walt oder auf andere Weise in ihren Rechten verletzt
worden zu sein, 

d) für die Dauer eines bei einem Gericht, bei einem
unabhängigen Verwaltungssenat oder einer Verwal-
tungsbehörde anhängigen Strafverfahrens, 

e) für den Zeitraum zwischen der rechtskräftigen Be-
endigung oder, wenn auch nur vorläufigen, Einstellung
eines Strafverfahrens und dem Einlangen einer diesbe-
züglichen Mitteilung bei der Dienstbehörde und

f) für den Zeitraum zwischen der Erstattung der An-
zeige und dem Einlangen der Mitteilung

1. über die Beendigung des verwaltungsbehördlichen
Strafverfahrens oder des gerichtlichen Verfahrens bzw.
des Verfahrens vor dem unabhängigen Verwaltungssenat,

2. des Staatsanwaltes über die Zurücklegung der An-
zeige oder
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3. der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der
Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens
bei der Dienstbehörde.

(4) Hat der Sachverhalt, der einer Dienstpflichtver-
letzung zugrunde liegt, zu einer strafgerichtlichen Ver-
urteilung geführt und ist die strafrechtliche Verjäh-
rungsfrist länger als die im Abs. 1 lit. b genannte Frist,
so tritt an die Stelle dieser Frist die strafrechtliche Ver-
jährungsfrist.

§ 70
Zusammentreffen von gerichtlich oder 

verwaltungsbehördlich strafbaren Handlungen 
mit Dienstpflichtverletzungen

(1) Wurde der Beamte wegen einer gerichtlich oder
verwaltungsbehördlich strafbaren Handlung rechts-
kräftig verurteilt und erschöpft sich die Dienstpflicht-
verletzung in der Verwirklichung des strafbaren Tatbe-
standes, so ist von der Verfolgung abzusehen, wenn an-
zunehmen ist, dass die Verhängung einer Disziplinar-
strafe nicht erforderlich ist, um den Beamten von der
Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzu-
halten.

(2) Die Disziplinarbehörde ist an die dem Spruch
eines rechtskräftigen Urteils zugrunde gelegte Tatsa-
chenfeststellung eines Strafgerichtes (Straferkenntnis
eines unabhängigen Verwaltungssenates) gebunden. Sie
darf auch nicht eine Tatsache als erwiesen annehmen, die
das Gericht (der unabhängige Verwaltungssenat) als
nicht erweisbar angenommen hat.

(3) Wird von der Verfolgung nicht abgesehen, dann
ist, wenn sich eine strafgerichtliche oder verwaltungs-
behördliche Verurteilung auf denselben Sachverhalt be-
zieht, eine Strafe nur auszusprechen, wenn und soweit
dies zusätzlich erforderlich ist, um den Beamten von der
Begehung weiterer Dienstpflichtverletzungen abzu-
halten.

2. U n t e r a b s c h n i t t
Organisatorische Bestimmungen 

§ 71
Disziplinarbehörden

Disziplinarbehörden sind:
a) der Bürgermeister, 
b) die Disziplinarkommission, 
c) die Disziplinaroberkommission.

§ 72
Zuständigkeit

Zuständig sind:
a) der Bürgermeister zur vorläufigen Suspendierung

und zur Erlassung von Disziplinarverfügungen,

b) die Disziplinarkommission zur Erlassung von Dis-
ziplinarerkenntnissen und zur Entscheidung über Sus-
pendierungen,

c) die Disziplinaroberkommission zur Entscheidung
über Berufungen gegen Einleitungs- und Verhandlungs-
beschlüsse, gegen Erkenntnisse und gegen Suspendie-
rungen durch die Disziplinarkommission.

§ 73
Disziplinarkommission

(1) Beim Amt der Landesregierung ist eine Diszipli-
narkommission für Gemeindebeamte einzurichten.

(2) Die Disziplinarkommission besteht aus:
a) einem rechtskundigen Landesbeamten als Vorsit-

zendem;
b) einem von der Gewerkschaft der Gemeindebe-

diensteten, Landesgruppe Tirol, vorzuschlagenden Ge-
meindebeamten als Beisitzer;

c) einem Beisitzer, den die am Verfahren beteiligte
Gemeinde entsendet.

(3) Unterlässt es die Gemeinde, binnen drei Tagen
nach schriftlicher Aufforderung durch den Vorsitzen-
den der Disziplinarkommission den Beisitzer oder, im
Falle seiner Ablehnung durch den Beschuldigten, ein
Ersatzmitglied namhaft zu machen, so hat der Vorsit-
zende statt des fehlenden Beisitzers einen weiteren Lan-
desbeamten beizuziehen.

§ 74
Disziplinaroberkommission

(1) Beim Amt der Landesregierung ist eine Diszipli-
naroberkommission für Gemeindebeamte einzurichten.

(2) Die Disziplinaroberkommission besteht aus einem
Landesbeamten als Vorsitzendem und zwei Gemeinde-
beamten als Beisitzern. Die Mitglieder der Disziplinar-
oberkommission müssen rechtskundig sein.

§ 75
Gemeinsame Bestimmungen 

für die Disziplinarkommission und 
die Disziplinaroberkommission

(1) Die Mitglieder der Disziplinarkommission nach
§ 73 Abs. 2 lit. a und b und die Mitglieder der Diszipli-
naroberkommission sind von der Landesregierung auf
die Dauer von fünf Jahren zu bestellen. Für jedes dieser
Mitglieder ist in gleicher Weise jeweils ein Ersatzmit-
glied zu bestellen. Die Mitglieder und Ersatzmitglieder
bleiben auch nach dem Ablauf der Bestellungsdauer bis
zur Bestellung der neuen Mitglieder bzw. Ersatzmit-
glieder im Amt.
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(2) Jeder Beamte hat der Bestellung zum Mitglied der
Disziplinarkommission oder der Disziplinaroberkom-
mission Folge zu leisten.

(3) Zu Mitgliedern und Ersatzmitgliedern dürfen nur
Beamte des Dienststandes bestellt werden, gegen die
kein Disziplinarverfahren anhängig ist.

(4) Die Mitgliedschaft ruht vom Zeitpunkt der Einlei-
tung eines Disziplinarverfahrens bis zu dessen rechts-
kräftigem Abschluss sowie während der Zeit der (vorläu-
figen) Suspendierung, der Außerdienststellung, der Er-
teilung eines Urlaubes von mehr als drei Monaten und der
Leistung des Präsenz-, Ausbildungs- oder Zivildienstes.

(5) Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf der
Bestellungsdauer, mit der rechtskräftigen Verhängung
einer Disziplinarstrafe und mit dem Ausscheiden aus
dem Dienststand.

(6) Endet die Mitgliedschaft vor dem Ablauf der Be-
stellungsdauer, so hat die Landesregierung für den Rest
der Bestellungsdauer ein neues Mitglied bzw. Ersatz-
mitglied zu bestellen.

(7) Die Disziplinarkommission und die Disziplinar-
oberkommission fassen ihre Beschlüsse mit einfacher
Stimmenmehrheit. Die Disziplinarstrafe der Entlassung
darf im Verfahren vor der Disziplinarkommission nur
einstimmig verhängt werden. Eine Stimmenthaltung ist
nicht zulässig. Der Vorsitzende hat seine Stimme zuletzt
abzugeben.

(8) Für die sachlichen Erfordernisse der Disziplinar-
kommission und der Disziplinaroberkommission hat
das Land Tirol aufzukommen. Vom Amt der Landesre-
gierung ist erforderlichenfalls ein Schriftführer beizu-
stellen.

§ 76
Disziplinaranwalt

(1) Zur Vertretung der dienstlichen Interessen im Dis-
ziplinarverfahren hat die Landesregierung auf die Funk-
tionsdauer der Disziplinarkommission und der Diszipli-
naroberkommission je einen Gemeindebeamten als Dis-
ziplinaranwalt und als dessen Stellvertreter zu bestellen.

(2) § 75 Abs. 1 dritter Satz, 2 bis 6 und 8 sind auf den
Disziplinaranwalt und dessen Stellvertreter sinngemäß
anzuwenden.

3. U n t e r a b s c h n i t t
Disziplinarverfahren

§ 77
Anwendung des Allgemeinen

Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991

Soweit in diesem Unterabschnitt nichts anderes be-
stimmt ist, ist auf das Disziplinarverfahren das Allge-

meine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 mit Ausnah-
me der §§ 2 bis 4, 12, 42 Abs. 1 und 2, 51, 51a, 57, 62
Abs. 3, 63 Abs. 1, 64 Abs. 2, 64a, 67a bis 67g, 68 Abs. 2
und 3 und 75 bis 80 anzuwenden.

§ 78
Parteien

Parteien im Disziplinarverfahren sind der Beschul-
digte und der Disziplinaranwalt. Die Stellung als Partei
kommt ihnen ab dem Zeitpunkt der Zustellung der Dis-
ziplinaranzeige zu. 

§ 79
Verteidiger 

(1) Der Beschuldigte kann sich selbst verteidigen
oder durch einen Rechtsanwalt, einen Verteidiger in
Strafsachen oder einen Beamten verteidigen lassen.

(2) Auf Verlangen des Beschuldigten ist ein Beamter
des Dienststandes vom Bürgermeister als Verteidiger zu
bestellen. 

(3) Abgesehen von dem im Abs. 2 genannten Fall ist
der Beamte zur Übernahme einer Verteidigung nicht
verpflichtet. Er darf in keinem Fall eine Belohnung an-
nehmen und hat gegenüber dem Beschuldigten nur An-
spruch auf Vergütung des im Interesse der Verteidigung
notwendigen und zweckmäßigen Aufwandes.

(4) Die Bestellung eines Verteidigers schließt nicht
aus, dass der Beschuldigte im eigenen Namen Erklä-
rungen abgibt.

(5) Der Verteidiger ist über alle ihm in dieser Eigen-
schaft zukommenden Mitteilungen zur Verschwiegen-
heit verpflichtet. 

§ 80
Zustellungen

(1) Zustellungen an die Parteien haben zu eigenen
Handen zu erfolgen. 

(2) Hat der Beschuldigte einen Verteidiger, so sind
sämtliche Schriftstücke auch dem Verteidiger zu eige-
nen Handen zuzustellen. Ist der Verteidiger zustel-
lungsbevollmächtigt, so treten die Rechtswirkungen der
Zustellung für den Beschuldigten mit dem Zeitpunkt
der Zustellung an den Verteidiger ein. 

§ 81
Disziplinaranzeige

(1) Der unmittelbar oder mittelbar zur Führung der
Dienstaufsicht berufene Vorgesetzte (Dienstvorgesetz-
te) hat bei jedem begründeten Verdacht einer Dienst-
pflichtverletzung die zur vorläufigen Klarstellung des
Sachverhaltes erforderlichen Erhebungen zu pflegen
und sodann unverzüglich im Dienstweg dem Bürger-
meister Disziplinaranzeige zu erstatten. Erweckt der
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Verdacht einer Dienstpflichtverletzung auch den Ver-
dacht einer von Amts wegen zu verfolgenden gericht-
lich strafbaren Handlung, so hat sich der Dienstvorge-
setzte in dieser Eigenschaft jeder Erhebung zu enthal-
ten und sofort dem Bürgermeister zu berichten. Dieser
hat nach § 84 der Strafprozessordnung 1975, BGBl.
Nr. 631, zuletzt geändert durch das Gesetz BGBl. I
Nr. 134/2002, vorzugehen.

(2) Von einer Disziplinaranzeige an den Bürgermeis-
ter ist abzusehen, wenn nach Ansicht des Dienstvor-
gesetzten eine Belehrung oder Ermahnung ausreicht.
Diese ist dem Beamten nachweislich mitzuteilen. Eine
Ermahnung oder Belehrung darf nach dem Ablauf von
drei Jahren ab ihrer Mitteilung an den Beamten zu kei-
nen dienstlichen Nachteilen führen, wenn der Beamte
in diesem Zeitraum keine weitere Dienstpflichtverlet-
zung begangen hat. 

(3) Der Bürgermeister hat, sofern es sich nicht um
eine Selbstanzeige handelt, eine Abschrift der Disziplinar-
anzeige unverzüglich dem Beschuldigten zuzustellen.

§ 82
Veranlassungen des Bürgermeisters

(1) Aufgrund der Disziplinaranzeige oder des Be-
richtes des Dienstvorgesetzten hat der Bürgermeister 

a) eine Disziplinarverfügung zu erlassen oder
b) die Disziplinaranzeige an den Vorsitzenden der

Disziplinarkommission und an den Disziplinaranwalt
weiterzuleiten.

(2) Der Bürgermeister kann von der Erlassung einer
Disziplinarverfügung oder der Weiterleitung der Diszi-
plinaranzeige absehen, wenn das Verschulden geringfü-
gig ist und die Folgen der Dienstpflichtverletzung un-
bedeutend sind. Auf Verlangen des Beamten ist dieser
hievon formlos zu verständigen.

§ 83
Selbstanzeige

(1) Jeder Beamte hat das Recht, beim Bürgermeister
schriftlich die Einleitung eines Disziplinarverfahrens
gegen sich selbst zu beantragen.

(2) Hat der Beamte die Einleitung eines Disziplinar-
verfahrens gegen sich selbst beantragt, so ist nach § 82
vorzugehen. Auf Verlangen des Beamten ist dieser An-
trag unverzüglich dem Vorsitzenden der Disziplinar-
kommission und dem Disziplinaranwalt zu übermitteln.

§ 84
Suspendierung

(1) Wird über den Beamten die Untersuchungshaft
verhängt oder würden durch die Belassung des Beamten

im Dienst wegen der Art der ihm zur Last gelegten
Dienstpflichtverletzungen das Ansehen des Amtes oder
wesentliche Interessen des Dienstes gefährdet, so hat
der Bürgermeister die vorläufige Suspendierung zu ver-
fügen.

(2) Gegen die vorläufige Suspendierung ist kein
Rechtsmittel zulässig.

(3) Jede vorläufige Suspendierung ist unverzüglich
der Disziplinarkommission mitzuteilen, die über die
Suspendierung zu entscheiden hat. Die vorläufige Sus-
pendierung endet spätestens mit dem Tag dieser Ent-
scheidung. Ist jedoch ein Disziplinarverfahren bei der
Disziplinarkommission (Disziplinaroberkommission)
bereits anhängig, so hat diese bei Vorliegen der im Abs. 1
genannten Voraussetzungen die Suspendierung zu ver-
fügen.

(4) Jede durch Beschluss der Disziplinarkommission
(Disziplinaroberkommission) verfügte Suspendierung
hat die Kürzung des Monatsbezuges des Beamten – un-
ter Ausschluss der Kinderzulage – auf zwei Drittel für
die Dauer der Suspendierung zur Folge. Die Diszipli-
narkommission (Disziplinaroberkommission) kann auf
Antrag des Beamten oder von Amts wegen die Kürzung
vermindern oder aufheben, wenn und soweit dies zur
Aufrechterhaltung des notwendigen Lebensunterhaltes
des Beamten und seiner Familienangehörigen, für die er
sorgepflichtig ist, unbedingt erforderlich ist.

(5) Die Suspendierung endet spätestens mit dem
rechtskräftigen Abschluss des Disziplinarverfahrens.
Fallen die Umstände, die für die Suspendierung des Be-
amten maßgebend gewesen sind, vorher weg, so ist die
Suspendierung von der Disziplinarkommission (Diszi-
plinaroberkommission), bei der das Disziplinarverfah-
ren anhängig ist, unverzüglich aufzuheben.

(6) Die Berufung gegen eine Suspendierung oder ge-
gen eine Entscheidung über die Verminderung (Aufhe-
bung) der Bezugskürzung hat keine aufschiebende Wir-
kung. Über die Berufung hat die Disziplinaroberkom-
mission ohne unnötigen Aufschub, spätestens aber bin-
nen zwei Monaten, ohne mündliche Verhandlung zu
entscheiden.

(7) Wird die Bezugskürzung auf Antrag des Beamten
vermindert oder aufgehoben, so wird diese Verfügung
mit dem Tag der Antragsstellung wirksam.

§ 85
Verbindung des Disziplinarverfahrens 

gegen mehrere Beschuldigte

Sind an einer Dienstpflichtverletzung mehrere Be-
amte beteiligt, so ist das Disziplinarverfahren vor der
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Disziplinarkommission für alle Beteiligten gemeinsam
durchzuführen.

§ 86
Strafanzeige,

Unterbrechung des Disziplinarverfahrens

(1) Kommt die Disziplinarbehörde während des Dis-
ziplinarverfahrens zur Ansicht, dass eine von Amts
wegen zu verfolgende gerichtlich strafbare Handlung
vorliegt, so hat sie nach § 84 der Strafprozessordnung
1975 vorzugehen.

(2) Hat die Disziplinarbehörde Anzeige an die Staats-
anwaltschaft, die Sicherheitsbehörde oder die Verwal-
tungsbehörde erstattet oder hat sie sonst Kenntnis von
einem anhängigen gerichtlichen oder verwaltungsbe-
hördlichen Strafverfahren, so wird dadurch das Diszi-
plinarverfahren unterbrochen. Die Parteien sind vom
Eintritt der Unterbrechung zu verständigen. Ungeach-
tet der Unterbrechung des Disziplinarverfahrens ist ein
Beschluss, ein Disziplinarverfahren durchzuführen
(§ 94), zulässig. 

(3) Das Disziplinarverfahren ist weiterzuführen und
in erster Instanz binnen sechs Monaten abzuschließen,
nachdem

a) die Mitteilung 
1. des Staatsanwaltes über die Zurücklegung der An-

zeige oder 
2. der Verwaltungsbehörde über das Absehen von der

Einleitung eines Verwaltungsstrafverfahrens 
bei der Disziplinarbehörde eingelangt ist oder 

b) das gerichtliche oder verwaltungsbehördliche
Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen oder, wenn
auch nur vorläufig, eingestellt worden ist.

§ 87
Absehen von der Strafe

Im Falle eines Schuldspruches kann von der Verhän-
gung einer Strafe abgesehen werden, wenn dies ohne
Verletzung dienstlicher Interessen möglich ist und nach
den Umständen des Falles und nach der Persönlichkeit
des Beamten angenommen werden kann, dass ein
Schuldspruch allein genügen wird, den Beamten von
weiteren Verfehlungen abzuhalten.

§ 88
Außerordentliche Rechtsmittel

(1) Vor der Entscheidung über die Wiederaufnahme
des Verfahrens oder über die Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand sind die Parteien zu hören.

(2) § 69 Abs. 2 und 3 des Allgemeinen Verwaltungs-
verfahrensgesetzes 1991 ist mit der Maßgabe anzuwen-

den, dass die mit drei Jahren festgesetzten Fristen im
Disziplinarverfahren zehn Jahre betragen. 

(3) Die Wiederaufnahme eines Verfahrens zum Nach-
teil des Beschuldigten ist nur innerhalb der im § 69 fest-
gelegten Fristen zulässig. Im Falle der Wiederaufnahme
des Verfahrens auf Antrag des Beschuldigten und im
Falle der Wiedereinsetzung in den vorigen Stand darf
über den Beschuldigten keine strengere als die bereits
verhängte Strafe ausgesprochen werden.

(4) Nach dem Tod des Beamten können auch Perso-
nen die Wiederaufnahme des Verfahrens und die Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand beantragen, die nach
dem bestraften Beamten einen pensionsrechtlichen Ver-
sorgungsanspruch besitzen. Hat das Erkenntnis auf
Entlassung gelautet, so steht dieses Recht den Personen
zu, die bei Nichtvorliegen dieser Strafe einen Versor-
gungsanspruch besäßen.

(5) Durch die Verfügung der Wiederaufnahme des
Verfahrens und die Bewilligung der Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand wird der frühere Bescheid nicht auf-
gehoben.

§ 89
Kosten

(1) Die Kosten des Verfahrens einschließlich der Rei-
segebühren und der Gebühren für Zeugen, Sachver-
ständige und Dolmetsche sind vom Land Tirol zu tra-
gen, wenn 

a) das Verfahren eingestellt, 
b) der Beamte freigesprochen oder
c) gegen den Beamten eine Disziplinarverfügung er-

lassen wird. 
(2) Wird über den Beamten von der Disziplinarkom-

mission eine Disziplinarstrafe verhängt, so ist im Er-
kenntnis auszusprechen, ob und inwieweit er mit Rück-
sicht auf den von ihm verursachten Verfahrensaufwand,
seine persönlichen Verhältnisse und seine wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit die Kosten des Verfahrens zu
ersetzen hat; dasselbe gilt, wenn im Schuldspruch von
der Verhängung einer Disziplinarstrafe abgesehen wird.
Die aus der Beiziehung eines Verteidigers erwachsenden
Kosten hat in allen Fällen der Beamte zu tragen.

(3) Hinsichtlich der Gebühren für Zeugen, Sachver-
ständige und Dolmetsche ist das Gebührenanspruchs-
gesetz 1975, BGBl. Nr. 136, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 98/2001, sinngemäß anzuwenden.

§ 90
Einstellung des Disziplinarverfahrens

(1) Das Disziplinarverfahren ist mit Bescheid einzu-
stellen, wenn 
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a) der Beschuldigte die ihm zur Last gelegte Dienst-
pflichtverletzung nicht begangen hat oder Umstände
vorliegen, die die Strafbarkeit ausschließen,

b) die dem Beschuldigten zur Last gelegte Tat nicht
erwiesen werden kann oder keine Dienstpflichtverlet-
zung darstellt,

c) Umstände vorliegen, die die Verfolgung ausschlie-
ßen, oder 

d) die Schuld des Beschuldigten gering ist, die Tat
keine oder nur unbedeutende Folgen nach sich gezogen
hat und überdies eine Bestrafung nicht geboten ist, um
den Beschuldigten von der Verletzung der Dienst-
pflichten abzuhalten oder der Verletzung von Dienst-
pflichten durch andere Beamte entgegenzuwirken.

(2) Das Disziplinarverfahren gilt als eingestellt, wenn
das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis des Beschul-
digten endet. 

§ 91
Entscheidungspflicht

Im Falle der Verletzung der Entscheidungspflicht
durch die Disziplinaroberkommission ist § 73 Abs. 2
und 3 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes
1991 nicht anzuwenden.

§ 92
Auswirkungen von 

Disziplinarverfahren

(1) Eine Dienstpflichtverletzung darf über eine Dis-
ziplinarstrafe hinaus zu keinen dienstrechtlichen Nach-
teilen führen.

(2) Hat der Beamte innerhalb von drei Jahren nach
dem Eintritt der Rechtskraft der Disziplinarverfügung
oder des Disziplinarerkenntnisses keine Dienstpflicht-
verletzung begangen, so darf die erfolgte Bestrafung in
einem weiteren Disziplinarverfahren nicht berücksich-
tigt werden. 

§ 93
Aufbewahrung der Akten

Nach dem endgültigen Abschluss des Disziplinar-
verfahrens sind die Akten unter Verschluss aufzube-
wahren.

§ 94
Verfahren vor der Disziplinarkommission,

Einleitung

(1) Der Vorsitzende hat nach dem Einlangen der Dis-
ziplinaranzeige die Disziplinarkommission zur Ent-
scheidung darüber einzuberufen, ob ein Disziplinarver-
fahren durchzuführen ist. Notwendige Ermittlungen
sind vom Bürgermeister im Auftrag des Vorsitzenden
durchzuführen.

(2) Hat die Disziplinarkommission die Durchfüh-
rung eines Disziplinarverfahrens beschlossen, so ist die-
ser Beschluss dem Beschuldigten, dem Disziplinaran-
walt und dem Bürgermeister zuzustellen. Gegen den Be-
schluss, ein Disziplinarverfahren einzuleiten, nicht ein-
zuleiten oder einzustellen (§ 90), ist die Berufung an die
Disziplinaroberkommission zulässig.

(3) Sind in anderen Rechtsvorschriften an die Einlei-
tung des Disziplinarverfahrens Rechtsfolgen geknüpft,
so treten diese nur im Falle des Beschlusses der Diszi-
plinarkommission, ein Disziplinarverfahren durchzu-
führen, und im Falle der (vorläufigen) Suspendierung
ein.

§ 95
Verhandlungsbeschluss, 
mündliche Verhandlung

(1) Ist nach Durchführung der notwendigen Ermitt-
lungen der Sachverhalt ausreichend geklärt, so hat die
Disziplinarkommission die mündliche Verhandlung an-
zuberaumen (Verhandlungsbeschluss) und zu dieser die
Parteien sowie die in Betracht kommenden Zeugen und
Sachverständigen zu laden. Die mündliche Verhandlung
ist so anzuberaumen, dass zwischen ihr und der Zustel-
lung des Beschlusses ein Zeitraum von mindestens zwei
Wochen liegt.

(2) Im Verhandlungsbeschluss sind die Anschuldi-
gungspunkte bestimmt anzuführen. Gegen den Ver-
handlungsbeschluss ist Berufung an die Disziplinar-
oberkommission zulässig.

(3) Im Verhandlungsbeschluss ist dem Beschuldigten
die Zusammensetzung der Disziplinarkommission ein-
schließlich der Ersatzmitglieder bekannt zu geben. Der
Beschuldigte hat das Recht, binnen einer Woche nach
der Zustellung des Verhandlungsbeschlusses ein Mit-
glied der Disziplinarkommission ohne Angabe von
Gründen abzulehnen. Auf Verlangen des Beschuldigten
dürfen bei der mündlichen Verhandlung bis zu drei Be-
amte als Vertrauenspersonen anwesend sein. Die münd-
liche Verhandlung ist ansonsten nicht öffentlich. 

(4) Die Beratungen und Abstimmungen der Diszi-
plinarkommission sind vertraulich.

(5) Die mündliche Verhandlung hat mit der Verlesung
des Verhandlungsbeschlusses zu beginnen. Sodann ist
der Beschuldigte zu vernehmen.

(6) Nach der Vernehmung des Beschuldigten sind die
Beweise in der vom Vorsitzenden bestimmten Reihen-
folge aufzunehmen. Die Parteien haben das Recht, Be-
weisanträge zu stellen. Über die Berücksichtigung die-
ser Anträge hat der Vorsitzende zu entscheiden; die übri-
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gen Mitglieder der Disziplinarkommission haben je-
doch das Recht, eine Beschlussfassung der Disziplinar-
kommission über die Berücksichtigung der Beweisan-
träge zu verlangen. Gegen die Entscheidung des Vorsit-
zenden bzw. der Disziplinarkommission ist kein abge-
sondertes Rechtsmittel zulässig.

(7) Der Beschuldigte darf zur Beantwortung der an
ihn gestellten Fragen nicht gezwungen werden.

(8) Erfordert der Gang der Beweisaufnahme eine
Unterbrechung der mündlichen Verhandlung, so hat
hierüber die Disziplinarkommission nach Beratung zu
beschließen.

(9) Nach Abschluss des Beweisverfahrens ist dem
Disziplinaranwalt das Wort zu erteilen. Der Diszipli-
naranwalt hat hierauf die Ergebnisse der Beweisführung
zusammenzufassen sowie seine Anträge zu stellen und
zu begründen.

(10) Nach dem Disziplinaranwalt ist dem Beschul-
digten das Wort zu erteilen. Findet der Disziplinaran-
walt hierauf etwas zu erwidern, so hat der Beschuldigte
jedenfalls das Schlusswort.

(11) Nach Schluss der mündlichen Verhandlung hat
sich die Disziplinarkommission zur Beratung zurück-
zuziehen.

(12) Unmittelbar nach dem Beschluss der Diszipli-
narkommission ist das Erkenntnis samt den wesent-
lichen Gründen mündlich zu verkünden. 

(13) Über die mündliche Verhandlung ist eine vom
Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigende
Verhandlungsschrift aufzunehmen. Sie ist vor der Bera-
tung der Disziplinarkommission zu verlesen, wenn die
Parteien nicht darauf verzichtet haben. Wird gegen die
Aufnahme der Verhandlungsschrift in Kurzschrift oder
auf Schallträger kein Einwand erhoben, so ist dies zu-
lässig. Vor der Beratung der Disziplinarkommission ist
die in Kurzschrift aufgenommene Verhandlungsschrift
zu verlesen oder es ist die Aufnahme des Schallträgers
wiederzugeben, wenn die Parteien nicht darauf verzich-
tet haben. Aufnahmen in Kurzschrift oder auf Schall-
träger sind spätestens binnen einer Woche in Vollschrift
zu übertragen. Der Schallträger ist mindestens drei
Monate ab der Übertragung aufzubewahren.

(14) Einwendungen wegen behaupteter Unvollstän-
digkeit oder Unrichtigkeit der Verhandlungsschrift sind
bis spätestens unmittelbar nach der Verlesung (Wieder-
gabe) zu erheben. Wenn den Einwendungen nicht Rech-
nung getragen wird, sind diese in die Verhandlungs-
schrift als Nachtrag aufzunehmen. Die Verkündung des
Erkenntnisses nach Abs. 12 ist am Ende der Verhand-

lungsschrift zu protokollieren. Auf die Verhandlungs-
schrift ist § 14 Abs. 3, 4 letzter Satz und 5 des Allge-
meinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 nicht an-
zuwenden.

(15) Über die Beratungen der Disziplinarkommis-
sion ist ein Beratungsprotokoll aufzunehmen, das vom
Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterfertigen
ist. 

§ 96
Wiederholung der 

mündlichen Verhandlung

Der Vorsitzende ist berechtigt, bei Vorliegen beson-
derer Gründe die mündliche Verhandlung zu unterbre-
chen oder zu vertagen. Wurde die Verhandlung vertagt,
so hat der Vorsitzende bei der Wiederaufnahme der Ver-
handlung die wesentlichen Vorgänge der vertagten Ver-
handlungen nach dem Protokoll und den sonst zu be-
rücksichtigenden Akten mündlich vorzutragen. Die
Verhandlung ist jedoch zu wiederholen, wenn sich die
Zusammensetzung der Disziplinarkommission geän-
dert hat oder seit der Vertagung mehr als sechs Monate
verstrichen sind.

§ 97
Verhandlung in Abwesenheit des Beschuldigten,

Absehen von der mündlichen Verhandlung

(1) Die mündliche Verhandlung vor der Disziplinar-
kommission kann ungeachtet eines Parteienantrages in
Abwesenheit des Beschuldigten durchgeführt werden,
wenn der Beschuldigte trotz ordnungsgemäß zugestell-
ter Ladung nicht zur mündlichen Verhandlung erschie-
nen ist, sofern er nachweislich auf diese Säumnisfolge
hingewiesen worden ist.

(2) Von der Durchführung einer mündlichen Ver-
handlung vor der Disziplinarkommission kann unge-
achtet eines Parteienantrages Abstand genommen wer-
den, wenn der Sachverhalt infolge Bindung an die dem
Spruch eines rechtskräftigen Urteils eines Strafgerich-
tes oder eines Straferkenntnisses eines unabhängigen
Verwaltungssenates zugrunde gelegte Tatsachenfest-
stellung hinreichend geklärt ist. 

(3) Von der Durchführung einer mündlichen Ver-
handlung vor der Disziplinaroberkommission kann un-
geachtet eines Parteienantrages Abstand genommen
werden, wenn

a) die Berufung zurückzuweisen ist,
b) die Angelegenheit an die erste Instanz zu verwei-

sen ist,
c) ausschließlich über eine Berufung gegen die Auf-

erlegung eines Kostenersatzes zu entscheiden ist,
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d) sich die Berufung ausschließlich gegen die Straf-
bemessung richtet oder

e) der Sachverhalt nach der Aktenlage in Verbindung
mit der Berufung geklärt scheint. 

(4) In den Fällen des Abs. 1 ist vor der schriftlichen
Erlassung des Disziplinarerkenntnisses dem Beschul-
digten Gelegenheit zu geben, vom Ergebnis der Be-
weisaufnahme Kenntnis und dazu Stellung zu nehmen. 

§ 98
Disziplinarerkenntnis

(1) Wurde eine mündliche Verhandlung durchge-
führt, so hat die Disziplinarkommission bei der Be-
schlussfassung über das Disziplinarerkenntnis nur auf
das, was in der mündlichen Verhandlung vorgekommen
ist, sowie auf eine allfällige Stellungnahme des Beschul-
digten nach § 97 Abs. 4 Rücksicht zu nehmen. Dies gilt
auch für die Disziplinaroberkommission, wenn eine
mündliche Verhandlung durchgeführt worden ist.

(2) Das Disziplinarerkenntnis hat auf Schuldspruch
oder Freispruch zu lauten und im Falle eines Schuld-
spruches, sofern nicht nach § 70 Abs. 3 oder § 87 von
einem Strafausspruch abgesehen wird, die Strafe festzu-
setzen.

(3) Eine schriftliche Ausfertigung des Disziplinarer-
kenntnisses ist den Parteien längstens innerhalb von
zwei Wochen zuzustellen und dem Bürgermeister un-
verzüglich zu übermitteln.

(4) Das Disziplinarerkenntnis der Disziplinarober-
kommission wird für jede Partei mit der mündlichen
Verkündung, wenn aber von einer mündlichen Ver-
handlung abgesehen wurde oder das Disziplinarer-
kenntnis nach § 97 Abs. 4 schriftlich zu erlassen war, mit
der an die betreffende Partei erfolgten Zustellung
rechtswirksam.

§ 99
Ratenbewilligung, Verwendung 
der Geldstrafen und Geldbußen

(1) Bei der Hereinbringung einer Geldstrafe oder
einer Geldbuße ist auf die persönlichen Verhältnisse und
die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Beamten Be-
dacht zu nehmen.

(2) Die Disziplinarkommission darf die Abstattung
einer Geldstrafe oder einer Geldbuße in höchstens
36 Monatsraten bewilligen. Die Geldstrafen und Geld-
bußen sind erforderlichenfalls hereinzubringen:

a) bei Beamten des Dienststandes durch Abzug vom
Monatsbezug und 

b) bei Beamten des Ruhestandes durch Abzug vom
Ruhebezug.

(3) Die Geldstrafen und Geldbußen fließen dem Land
Tirol zu.

§ 100
Mitteilungen an die Öffentlichkeit

(1) Mitteilungen an die Öffentlichkeit über den In-
halt der mündlichen Verhandlung sind untersagt. Der
Beamte, auf den sich das Disziplinarverfahren bezogen
hat, und dessen Hinterbliebene dürfen den Inhalt eines
rechtskräftigen Disziplinarerkenntnisses insoweit ver-
öffentlichen, als eine solche Veröffentlichung von der
Disziplinarkommission im Spruch des Disziplinarer-
kenntnisses nicht deshalb ausgeschlossen wird, weil er
der Verschwiegenheit unterliegt. Hat der Bürgermeister
nach § 82 Abs. 2 von einer Ahndung, von der Erlassung
einer Disziplinarverfügung oder der Weiterleitung der
Disziplinaranzeige abgesehen oder hat die Disziplinar-
kommission das bei ihr anhängige Verfahren eingestellt,
so dürfen der Beamte oder dessen Hinterbliebene diese
Tatsache ebenfalls veröffentlichen.

(2) Rechtskräftige Entscheidungen der Disziplinar-
oberkommission dürfen in anonymisierter Form veröf-
fentlicht werden.

§ 101
Berufung des Beschuldigten

Aufgrund einer vom Beschuldigten erhobenen Beru-
fung darf das Disziplinarerkenntnis nicht zu seinen Un-
gunsten abgeändert werden.

§ 102
Vollzug des Disziplinarerkenntnisses

(1) Der Vorsitzende hat nach dem Eintritt der Rechts-
kraft des Disziplinarerkenntnisses den Vollzug der Dis-
ziplinarstrafe durch den Bürgermeister zu veranlassen.

(2) Im Falle des Todes des Beamten oder des Aus-
trittes aus dem Dienstverhältnis erlischt die Vollzieh-
barkeit der Disziplinarstrafe.

§ 103
Abgekürztes Verfahren,
Disziplinarverfügung

Hat der Beamte vor dem Dienstvorgesetzten oder vor
der Dienstbehörde eine Dienstpflichtverletzung gestan-
den, so kann der Bürgermeister hinsichtlich dieser
Dienstpflichtverletzung ohne weiteres Verfahren schrift-
lich eine Disziplinarverfügung erlassen. Die Disziplinar-
verfügung ist auch dem Disziplinaranwalt zuzustellen. In
der Disziplinarverfügung darf nur der Verweis ausge-
sprochen oder eine Geldbuße bis zur Höhe von 10 v. H.
des Monatsbezuges – unter Ausschluss der Kinderzula-
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ge –, auf den der Beamte im Zeitpunkt der Erlassung der
Disziplinarverfügung Anspruch hat, verhängt werden.
Die Geldbuße fließt der Gemeinde zu.

§ 104
Einspruch

Der Beschuldigte und der Disziplinaranwalt können
gegen die Disziplinarverfügung innerhalb von zwei
Wochen nach Zustellung Einspruch erheben. Der recht-
zeitige Einspruch setzt die Disziplinarverfügung außer
Kraft; die Disziplinarkommission hat zu entscheiden,
ob ein Verfahren einzuleiten ist. 

4. U n t e r a b s c h n i t t
Bestimmungen für Beamte des Ruhestandes

§ 105
Verantwortlichkeit

Beamte des Ruhestandes sind nach den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes wegen einer im Dienststand began-
genen Dienstpflichtverletzung oder wegen gröblicher
Verletzung der ihnen im Ruhestand obliegenden Ver-
pflichtungen zur Verantwortung zu ziehen.

§ 106
Disziplinarstrafen

Disziplinarstrafen sind:
a) der Verweis,
b) die Geldstrafe bis zur Höhe von fünf Ruhebezü-

gen, unter Ausschluss der Kinderzulage,
c) der Verlust aller aus dem Dienstverhältnis erflie-

ßenden Rechte und Ansprüche.

§ 107
Zuständigkeit

Zur Durchführung des Disziplinarverfahrens ist die
Disziplinarkommission zuständig, die im Zeitpunkt des
Ausscheidens des Beschuldigten aus dem Dienststand
zuständig war.“

43. Die §§ 92, 93 und 94 erhalten die Bezeichnungen
„§ 108“, „§ 109“ und „§ 110“.

Artikel II

(1) Die §§ 45 und 45a des Gemeindebeamtengeset-
zes 1970 in der Fassung des Art. I dieses Gesetzes sind
auf Beamte, die vor dem 1. Jänner 1948 geboren sind,
mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Versetzung in
den Ruhestand durch Erklärung oder von Amts wegen
frühestens mit dem Ablauf des Monats erfolgen kann,
in dem der Beamte sein 60. Lebensjahr vollendet, wenn
er zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung in

den Ruhestand eine beitragsgedeckte Gesamtdienstzeit
von 40 Jahren aufweist.

(2) Zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit im Sinne
des Abs. 1 zählen:

a) die ruhegenussfähige Gemeindedienstzeit, wobei
Teilzeitbeschäftigungen immer voll zu zählen sind,

b) bedingt oder unbedingt angerechnete Ruhegenuss-
vordienstzeiten, für die ein Überweisungsbetrag nach
§ 308 ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 140/2002, nach § 172
GSVG, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das
Gesetz BGBl. I Nr. 141/2002, oder nach § 164 BSVG,
BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 142/2002, in der Höhe von 7 v. H. der Be-
rechnungsgrundlage nach § 308 Abs. 6 ASVG, nach
§ 172 Abs. 6 GSVG oder nach § 164 Abs. 6 BSVG zu
leisten war oder ist oder für die der Beamte einen be-
sonderen Pensionsbeitrag geleistet hat oder noch zu leis-
ten hat,

c) Zeiten des Präsenz- oder Zivildienstes bis zum
Höchstausmaß von zwölf Monaten,

d) Zeiten der Kindererziehung im Sinne der §§ 227a
und 228a ASVG, soweit sich diese Zeiten nicht mit Zei-
ten nach den lit. a bis c decken, bis zum Höchstausmaß
von 60 Monaten; dieses Höchstausmaß verkürzt sich
um beitragsfreie, zur ruhegenussfähigen Gemeinde-
dienstzeit zählende Zeiten eines Karenzurlaubes nach
dem Tiroler Mutterschutzgesetz 1998 bzw. nach dem
Mutterschutzgesetz 1979, BGBl. Nr. 221, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 100/2002, oder nach
dem Tiroler Eltern-Karenzurlaubsgesetz 1998 oder nach
entsprechenden, früher in Geltung gestandenen Vor-
schriften,

e) nachgekaufte Zeiten nach den Abs. 3, 4 und 5.
(3) Beamte des Dienststandes können durch die

nachträgliche Entrichtung eines besonderen Pensions-
beitrages bewirken, dass beitragsfrei angerechnete Ruhe-
genussvordienstzeiten nach § 53 Abs. 2 lit. h und i des
Pensionsgesetzes 1965, BGBl. Nr. 340, in der für Ge-
meindebeamte geltenden Fassung als nachgekaufte Zei-
ten zur beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit zählen.

(4) Die Bemessungsgrundlage des besonderen Pen-
sionsbeitrages nach Abs. 3 beträgt für Zeiten

a) nach § 53 Abs. 2 lit. h des Pensionsgesetzes 1965
1.868,3 Euro und

b) nach § 53 Abs. 2 lit. i des Pensionsgesetzes 1965
3.736,6 Euro.

Die in den lit. a und b genannten Beträge sind mit
dem Hundertsatz zu erhöhen, um den sich das Gehalt
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eines Beamten der allgemeinen Verwaltung der Dienst-
klasse V, Gehaltsstufe 2, ändert. Für die Ermittlung der
Bemessungsgrundlage ist das Datum maßgebend, an
dem der Antrag auf nachträgliche Entrichtung des be-
sonderen Pensionsbeitrages gestellt wurde.

(5) Der besondere Pensionsbeitrag beträgt für jeden
vollen Monat der nachgekauften Zeiten nach Abs. 3 je-
nen Hundertsatz der Bemessungsgrundlage, der sich aus
§ 22 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 in der zum Zeit-
punkt der Antragstellung für Gemeindebeamte gelten-
den Fassung ergibt.

(6) Beamte des Dienststandes können eine bescheid-
mäßige Feststellung ihrer beitragsgedeckten Gesamt-
dienstzeit zu dem dem Einlangen des Antrages folgen-
den Monatsletzten beantragen. Dieses Antragsrecht
wird mit der Rechtskraft der Feststellung konsumiert.

(7) Auf Antrag des vor dem 1. Jänner 1948 gebore-
nen Beamten des Dienststandes sind Ruhegenussvor-
dienstzeiten, die der Beamte nach § 54 Abs. 3 des Pen-
sionsgesetzes 1965 von der Anrechnung ausgeschlossen
hat, nachträglich anzurechnen. Der für die Anrechnung
dieser Zeiten nach § 56 des Pensionsgesetzes 1965 zu
entrichtende besondere Pensionsbeitrag ist mit jenem
auf drei Kommastellen gerundeten Hundertsatz zu er-
höhen, um den sich das Gehalt eines Beamten der allge-
meinen Verwaltung der Dienstklasse V, Gehaltsstufe 2,
seit dem Tag des Beginnes des öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnisses bis zum Tag des Eintrittes der
Rechtskraft des Bemessungsbescheides geändert hat.

(8) Im Bescheid über die Versetzung in den Ruhe-
stand nach § 44 des Gemeindebeamtengesetzes 1970 in
der Fassung des Art. I dieses Gesetzes ist auf das Aus-
maß der zum Zeitpunkt der Wirksamkeit der Versetzung
in den Ruhestand vorliegenden beitragsgedeckten Ge-
samtdienstzeit hinzuweisen.

Artikel III

(1) Auf Beamte, die vor dem 1. Jänner 2003 nach § 43
Abs. 1 lit. a oder b oder Abs. 2 des Gemeindebeamten-
gesetzes 1970 in der Fassung vor dem 1. Jänner 2003 in
den zeitlichen Ruhestand versetzt worden sind und die
sich mit dem Ablauf des 31. Dezember 2002 noch in die-
sem befinden, ist § 44 des Gemeindebeamtengesetzes
1970 in der Fassung vor dem 1. Jänner 2003 weiterhin
anzuwenden.

(2) Auf Beamte, gegenüber denen nach dem 31. De-
zember 2002 in einem Disziplinarerkenntnis die Ver-
setzung in den zeitlichen Ruhestand ausgesprochen
wird, ist § 43 Abs. 1 lit. c des Gemeindebeamtengeset-

zes 1970 in der Fassung vor dem 1. Jänner 2003 weiter-
hin anzuwenden.

(3) Für Beamte, die in den in der folgenden Tabelle
angegebenen Zeiträumen geboren sind, tritt an die Stelle
des im § 28a Abs. 2, § 45 Abs. 1 und 4, § 45a Abs. 1 lit. a
und § 61 Abs. 3 in der Fassung des Art. I dieses Geset-
zes angeführten 738. Lebensmonats der jeweils in der
rechten Tabellenspalte angeführte Lebensmonat:
bis einschließlich 1. Jänner 1943 .............................. 720
2. Jänner 1943 bis 1. Juli 1943 .................................. 722
2. Juli 1943 bis 1. Jänner 1944 .................................. 724
2. Jänner 1944 bis 1. Juli 1944 .................................. 726
2. Juli 1944 bis 1. Jänner 1945 .................................. 728
2. Jänner 1945 bis 1. Juli 1945 .................................. 730
2. Juli 1945 bis 1. Jänner 1946 .................................. 732
2. Jänner 1946 bis 1. Juli 1946 .................................. 734
2. Juli 1946 bis 1. Jänner 1947 ................................. 736.

(4) Auf Beamte, die spätestens am 31. Dezember 2002
das 59. Lebensjahr vollendet und bis zu diesem Zeit-
punkt die Versetzung in den dauernden Ruhestand be-
antragt haben, ist § 45 Abs. 1 lit. a des Gemeindebeam-
tengesetzes 1970 in der bis zum Ablauf des 31. Dezem-
ber 2002 geltenden Fassung weiterhin anzuwenden.

(5) § 61 Abs. 3 in der Fassung des Art. I dieses Ge-
setzes gilt nicht für Beamte, auf die Abs. 4 oder Art. II
anzuwenden ist.

Artikel IV

(1) Vor dem 1. März 2003 begangene Dienstvergehen
und Ordnungswidrigkeiten gelten als Dienstpflichtver-
letzungen im Sinne des 9. Abschnittes in der Fassung
des Art. I Z. 42 dieses Gesetzes.

(2) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Art. I Z. 42
dieses Gesetzes beim Dienststrafausschuss anhängige
Verfahren, mit Ausnahme der Verfahren zur Entschei-
dung über Beschwerden gegen Ordnungsstrafen, sind
von der Disziplinarkommission nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes fortzuführen. Vom bisherigen Dienst-
strafausschuss durchgeführte mündliche Verhandlungen
sind zu wiederholen. Als anhängig gilt ein Verfahren vom
Zeitpunkt des Einlangens der Anzeige beim Dienststraf-
ausschuss an.

(3) Im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Art. I Z. 42
dieses Gesetzes beim Diensstrafoberausschuss anhän-
gige Verfahren oder beim Dienststrafausschuss anhän-
gige Verfahren zur Entscheidung über Beschwerden ge-
gen Ordnungsstrafen sind von der Disziplinarober-
kommission nach der bisherigen Rechtslage fortzufüh-
ren. Beim Dienststrafoberausschuss anhängige Verfah-
ren sind jedoch von der Disziplinaroberkommission
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nach den Bestimmungen dieses Gesetzes fortzuführen,
wenn bis zum zuvor genannten Zeitpunkt noch kein
Disziplinarerkenntnis erlassen wurde. Vom Dienst-
strafoberausschuss oder dem Dienststrafausschuss
durchgeführte mündliche Verhandlungen sind zu
wiederholen.

Artikel V

Das Gemeindebeamten-Kranken- und Unfallfürsor-
gegesetz 1998, LGBl. Nr. 98, zuletzt geändert durch das
Gesetz LGBl. Nr. 25/2002, wird wie folgt geändert: 

1. Im Abs. 2 des § 82 hat in der lit. a der zweite Teil-
satz zu lauten: 

„dies gilt bei Kürzungen, teilweisem oder gänzlichem
Entfall der Bezüge nach § 37a des Gemeindebeamten-
gesetzes 1970, LGBl. Nr. 9, in der jeweils geltenden Fas-
sung und bei teilweisem oder gänzlichem Verzicht auf
die Bezüge mit der Maßgabe, dass der volle Bezug zu-
grunde zu legen ist, der der jeweiligen besoldungs-
rechtlichen Stellung des Beamten entspricht, soweit in
der lit. g nichts anderes bestimmt ist.“

2. Im Abs. 2 des § 82 wird in der lit. f der Punkt durch
einen Strichpunkt ersetzt und folgende Bestimmung als
lit. g angefügt:

„g) bei Personen, deren Bezüge wegen einer Freistel-
lung nach § 36d des Gemeindebeamtengesetzes 1970

1. gekürzt werden oder
2. entfallen,
für die Dauer dieser Kürzung oder Einstellung der

Bezüge der doppelte Betrag der Bemessungsgrundlage
nach lit. a zweiter Teilsatz.“

3. Der Abs. 5 des § 82 hat zu lauten:
„(5) Der Beitrag für die im Abs. 2 lit. c, e und g Z. 2

angeführten Anspruchsberechtigten ist vom Dienst-
geber bzw. ehemaligen Dienstgeber zu tragen. Der Bei-
trag für die im Abs. 2 lit. g Z. 1 angeführten An-
spruchsberechtigten ist

a) hinsichtlich des Teiles der Bemessungsgrundlage,
der sich bei Anwendung des Abs. 2 lit. a dritter Teilsatz
ergäbe, vom Anspruchsberechtigten und 

b) hinsichtlich der Differenz zwischen dem in der
lit. a angeführten Teil der Bemessungsgrundlage und der
vollen Bemessungsgrundlage nach Abs. 2 lit. g vom
Dienstgeber
zu tragen.“

Artikel VI

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 2003 in Kraft,
soweit in den Abs. 2 und 3 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Art. I Z. 35 tritt mit 1. Jänner 2002 in Kraft.
(3) Art. I Z. 2, 9, 42 und Art. IV treten mit 1. März

2003 in Kraft.
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